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Frankfurt a. M.

lernt wöchentlich 2mal , Dienstags und Freitags mit den wöchentlichen Gratis -Beilagen . Zlluftrterre » AamUte « dt« n ' and „ La « »wtrtsch « fNtche
ge" und beträgt der Abonnemeutpreis in der Expedition pro Monat 40 Psg . Durch die Post geliefert pro Quartal 1.7b Mark

Nummer 10 Pfg . — Da das „Kreisblatt " amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung . Insertion - »
preis : Die viergespaltene Garmond -Zeile oder deren Raum hu»  15 Mg,

LiS Kreisblatt wird vou 60 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am Rathaus ausgehängt, wodurch Inserate eine bttspielloS große Verbreitung findenT-
etlrmgerr über vorkommende Vrelgniffe, Notizen re., mcroe,. von der sttevakt»oa m,t Donk »»genommen

Redaktion, Druck und Verlag eoo P . Naesberger in Wettert »« »«

Dienstag , den 27. April 1815. 31 . Aahrgang

Amtlicher Teil.
Nachweis« « -

Kden Stand der Baufondsbeträge für die Schulverbände des
«ses Westerburg am 31. März 1915 (gemäß §§ 14, 15 und 16

des V. U. Ges. v. 28. 7. 1906).
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Der Kandrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
3n Hg iß des Amtsblatts der LandwirtschastSkammer ist
,tiIeI  Mit der Ueberfchrift „Landwirte helft euch gegen-

ÄÜK 7ME ' »bgedruckt auf den ich die Herren Bürgermeister zur beson-
Lichtung aufmerksam mache.

Polizei -Berordnung.
Auf Grund der §8 5 und 6 der Verordnung vom 20.

September 1867 (Gesetz-S . S 1529) und des § 142 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-
S . S . 195) wird, unter Zustimmung des Kreisausschusses, für
den Umfang des Kreises Westerburg folgende Polizei-Verordnung
erlassen:

8 1. Wer während der durch die Ortspolizeibehörde nach
Anhörung des Gemeinderats und des Feldgerichts bestimmten
und in ortsüblicher Weise bekannt gemachten Zeit Hühner und
Tauben auf bestellten Aeckern und in fremden Gärten frei um¬
herlausen läßt, verfällt in eine Geldstrafe bis zu neun Mark,
an deren Stelle im Falle des Unvermögens verhältnismäßige
Haft tritt.

8 2. Diese Verordnung tritt am 1. Juli d. IS . in Kraft.
' Westerburg , den 1. Juli 1831.

Der Königliche Kandrat.

Die Herren Bürgermeister deS Kreises ersuche ich, die vor¬
stehende Polizeiverordnung wiederholt auf ortsübliche Weise be»
kannt zu machen und deren Durchführung zu überwachen.

Die Feldhüter sind mit entsprechender Anweisung zu ver¬
sehen.

Westerburg , den 24. Apiil 1915. Der Kandrat.
Ihre Majestät die Kaiserin haben zu genehmigen geruht, daß

Allerhöchst ihr Bildnis zugunsten der Krlegsfürsorge deS Vaterlän¬
dischen Frauenveretns vertrieben wird. Das Bild ist im Aufträge
des Hauptvorstandesdes Vaterländischen FrauenvereinS von der
Firma „Globus-Verlag <S. m. b. H., Berlin W. 66, Kaiserhofstraße
1" hergestellt und von dieser zum Preise von 1 M. zu beziehe«.
Es erscheint im Hinblick auf seine künstlerische Ausführuug und den
geringen Preis zur weitesten Verbreitung besonders geeignet und
wird ein erwünschter Wandschmuck namentlich auch für öffentliche
Einrichtungen und Anstalten sein.

Euere Hochwohlgeboren(Hochgeboren) ersuche ich ergebenst,
die Anschaffung deS Bildes durch die in Frage kommende« Gehör»
den und Anstalten gefälligst zu empfehleu.

Perlt » . den 13. April 1915.
U. 5637. Der Minister des Inner » , v. Loebell.

Mrfterdnrg . de« 86. April 1915. De- Kandrat.

Bekanntmachung.
Die Inhaber der bis zum 17. März d. IS . ausgestellte«

Vergütungsanerkenntnifseüber gemäß 8 3 Ziffer 3 biS 5 des
KriegSIcistunqsgksktzes vom 13. Juni 1873 in den Monate» Sep¬
tember. Oktober, November 1914 nud Januar und Februar 1915
gewährte Kriegsleistungen im Regierungsbezirk Wiesbaden werden
hiermit aufgefordert, die Vergütungen bei der Königlichen Regier-
ungshouptkasse hier gegen Rückgabe der Anerkenntnisse in Empfang
zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für die Leistungen außer Na»
turalqnartier , Stallung, Naturalverpflegung und Furage in Betracht.

Der Zinseulaus hört mit Ende dieses Monats auf. Die
Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der Anerkennt¬
nisse gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der Legitimation
der Inhaber ist die zahlende Kaffe berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Wiesdaden , 20. April 1915.
Der Ncgiernngs -Prästvent . 3 - L. Gizicky.
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Bekanntmachung über Reis.
N- m SS. April 1915.

Der BundeSrat hat auf Grund deS§ 3 de? Gesetzes über die
Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914(ReichS-Tesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

§ 1. Wer Vollreis, Bruchreis oder Reismehl mit Beginn des
26. April 1915 in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhanden»»
Mengen getrennt nach Arten und Eigentümern unter Nennung der
Eigentümer der Zentral-Eiokaufs-Gesellschaftm. b. H. in Berlin
anzuzeigen. Die Anzeige ist bis zum 29. April 1915 zu erstatten.
Anzeigen über Mengen, die sich mit Beginn des 26. April 1915 auf
dem Transporte befinden, sind unverzüglich nach dem Empfange
von dem Empfänger zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt fich nicht
1. auf Mengen, die im Ligentume deS Reichs, eines Bundesstaats

oder Elsaß-LothriugeuS, insbesondere im Eigentume der
Heeresverwaltungen oder der Marinevervaltuug stehe».

2. auf Wense «, die insgesnmt weniger als zwei Dop¬
pelzentner betragen.
Geht der Gewahrsam an den angezeigten Mengen nach dem

26. April 1915 auf einen anderen über, so hat der Anzeigepflichtige
der Zentral-SinkaufS-Gesellschaftm. b. tz. ans deren Erfordern auch
den Verbleib der Mengen anzuzeigen.

§ 2. Wer mit Gegenständen der im 8 1 bezeichoeten Art han¬
delt oder ste im Betriebe seines Gewerbes herstellt oder sie sonst im
Besitze hat, hat ste der Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. auf
Aufforderung käuflich zu überlassen. Die Aufforderung muß bis
spatesten« innerhalb einer Woche nach Empfang der Anzeige(8 1
Abs. 1, 3) erlassen werden.

Die Aufforderung bat die Wirkung, daß Veränderungen an
de» von ihr betroffenen Menge« undrechtSgeschäftliche Verfügungen
darüber verboten sind, soweit nicht die Zentral-Einkaufs-Gesellschaft
m. b. H. zustimmt. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen. Der Aufgeforderte hat für Aufbewahrung
und pflegliche Behandlung zu sorge»; er hat der Zentral-Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H. auf Erfordern Auskunft zu geben und Muster
der einzelnes ReiSmengeu zu übersenden, auch ihren Vertretern die
Besichtigung der Menge» zu gestatten.

Die Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. hat dem Aufge-
forderten binnen2 Wochen nach Erlaß der Aufforderung zu erklären,
welche Mengen ste käuflich übernehmen will. Mit dem Ablauf der
Frist erlischt die Wirkung der Aufforderung, soweit die Uebernahme
nicht verlangt ist.

Diese Vorschriften gelten nicht für Mengen, die im Eigentume
des Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß-LothringenS, insbesondere
im Eigentume der Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltung,
oder eines Kowmunalverbandes stehen.

3 3. Die Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. hat für die
von ihr übernommenen Mengen dem Verkäufer einen angemesieoen
UebernahmcpreiS zu zahlen. Sie darf für den Doppelzentner höch¬
stens bezahlen bei:

Patna-Reis,
Patoa-ReiS, kurz . 70
Spanischem Reis
Italienischem Glace-ReiS . 72
Italienischem unglacierten ReiS
Siam-Patna, grob . 70
Siam-Patna. kurz
Arracan . . .
Moulmein. 66
Baffeio
Rangoon, grob . 62
Rangoon, normal . 60
Rangoon, Stürzung . 56
Bruchreisl

. . 70 0

99
. . 72 0
. . 68 U

99
. . 66 0

99

0

0

U

99

99
. . 44 99
. . 40 0
. . 40 0
. . 50 0

Bruchreis II . 40
Bruchreis HI, IV . . . . . . . . 40
Reismehl für Eßzwecke . . .
Reben dem UebernahmcpreiS ist für die Aufbewahrung eine

angemeffene Vergütung zu zahlen, deren Höhe die höhere Verwal¬
tungsbehörde des Aufbewahrungsorts endgültig festsetzt.

Der Reichskanzler kann die weiteren Bedingungen der lieber»
lassuog festsetzeo.

8 4. Erfolgt die Ueberlaffung nicht freiwillig, so wird das
Eigentum auf Antrag der Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H.
oder die von ihr in dem Antrag bezeichnet Person übertragen. Die
Anordnung ist an den Besitzer der Mengen zu richten. Da« Eigen¬
tum geht über, sobald die Anorduung dem Besitzer zugeht.

§ 5. Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung über den
PreiS nicht zustande, so wird er von der höheren Verwaltungs¬
behörde endgültig festgesetzt. Diese entscheidet feruer endgültig über
alle Streitigkeiten, die sich zwischen den Beteiligten aus der Auf¬
forderung zur Ueberlaffung und aus der Ueberlaffung ergeben.

8 6. Die Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. darf nur an
Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler bestimmten
Sttelle« abgebe».

Der Reichskanzler bestimmt die Bedingungen, unter dene,L,-t de»
Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. die von ihr überoomm̂ g, z
Mengen zu verteilen und «bzugeben hat. Mjgsi

8 7. Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser tz ß.
ordoung Ausnahmen gestatten. I{„ ft fl

8 8. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht, M F!
Gegenstände der im 8 1 bezeichnelen Art, die selbst oder &t, aj  ger
Rohstoffe nachweislich nach dem 26. April 1915 aus dem Auzh g
eingeführt worden sind. is

§ 9. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder« it Geldß:,
bis zu fünfzehntausend Mark wird bestraft: .ĵ de

1. wer die im 8 1 vorgeschriebenen Anzeigen nicht erstattet»f jB/ j,af
wer wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben«,i ltB„ ft<

2. wer unbefugt Mengen, die von einer Auffsrderuag nachf ^ je
Abs. 1 betroffen sind, beiseite schafft, beschädigt, zerstört ei,ps,hi,
verbraucht, jttägli

3. wer einer Verpflichtung nach8 2 Abs. 2 Satz3 zuwiderhaad }r|j in bi
§ 10. Die Landeszentralbehörde erläßt die Bestimmungen,

Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmt, wer als hjs,tr fae
Verwaltungsbehörde, als zuständige Behörde und als Komm», for berr
verband im Sinne dieser Verordnung anzuschen ist. L

8 11. Diese Verordnung tritt mit vem Tage der Verkündig
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Ach
krafttretenk.

Kevtt» , den 22. April 1915.
Der Stellvertreter de« Reichskanzlers. Delbrüel ,

s.

Die schon vorgerückte Jahreszeit und die jetzt naturgei»
starke Lichtung der Kartnffelvorräte durch das Auslesen von Si
gut mahnt zur äußerste « Sparsamkeit bei der Verwendung!
Kartoffeln. Eich bei dieser Sparsamkeit zu beteiligen, ist
vaterländische Pflicht jedes Einzelnen. Ich habe das Bertrc»! Dil
daß daS Eiferibahnperfonal, das in der KriegSzeit feine verstärk rj;
Dienstpflichten in musterhaftester Weife erfüllt, auch diese weit

Ab

1746

vaterländilche Pflicht verständnisvoll und gern übernehmen unbai
für die Aufklärung außerhalb der Kreise der Verwaltung Sn" *sur Die «llslturung tmöcujuiu uci stkuc uci ^cmruiuinij -sin,
tragen wird. Auf die folgenden Punkte wache ich beiouders aufmerki» « . ,

1. Bei der Aufbewahrung der Kartoffeln ist die g:5
Vorsicht zu beobachten, damit sie nicht durch Fäuluis oder Dur# ^ '
starkes Austreiben verderben. Nicht ganz tadellose Knollen
zuerst zu verwenden, damit sie nicht weiter Not leiden und
andere Kartoffeln nicht anstecken.

2. Aeußerste Sparsamkeit ist beim Zubcreiten der Karto
in der Küche nötig. Es darf nicht mehr gekacht werden, als
die einzelne Mahlzeit unbedingt erforderlich ist. Kartoffeln Wl

Iftotfftn' der;
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«gebe
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ausnahmslos nur in der Schale gekocht werden. Die in
Schälen der rohen Kartoffeln liegende Verschwendung meuschli
Nahrungsmittel verstößt nvter de« jetzige« UrrtzSltntz
gegen die vaterländische » Pstichte«. Auch nicht ganz tadel .
Knollen müsse«, soweit dies nur irgend angängig, in der Küchels ent
menschliche Nahrung verwendet werden. Bei gutem Willen
zweckmäßiger Behandlung läßt sich hierbei viel erreichen.
Hausfrauen erwachsen dadurch neue Aufgaben. Ihre Familie»!
gehörigen müssen sich mit dem ihnen durch die Küche Gebotenen allst»"

Es ist unbedingt darauf zu halten, daß die vorstehend bei«
delten Gesichtspunkte über die Aufbewahrnng und die Zubereil«
der Kartoffeln von allen Bahnwirten befolgt werde«. Diese»
sofort unbedingt zu verbieten, rohe Kartoffeln zu schälen.
Bahnwirte sind zu kontrollieren. Im übrigen nehme ich wegen!

204

Wii
Die

»llSfj
r ein«

Me

Bahnwirte auf den Erlaß vom 24. Märzd. IS . — 'V. 54. 88 -
R. A. 1844|lö-

Bezug. Die hiernach zu führenden Verhandlungen sind auf änß"
zu befchleusigen. Gleiche Anordnungen gelten für die Speise««!
betriebe in Verfolg deS den Königlichen Eiseubahndirektione»
Bromberg, Danzig und Frankfurt(Main) durch de» Erlaß *
26. Februard. IS . - ertrilteu Auftrags.

Ja

R. A. 855|15
4. Darauf, daß die Tiere (namentlich die Schweine)

Menschen die Nahrung nicht wegoehmen fallen, habe ich bei'
wiederholt hiogewiesen. ES sind jetzt schon Fälle bekannt gewok!
in denen Familien bei Zurückhaltung ihrer Schweine durch
Verfütterung ihres KartoffelvorratS in die größte Verlegenheit
kommen sind, indem sie jetzt zu ihrer eigenen Nahrung keineü ,
löffeln mehr habe« und solche in ihrem Dorfe auch nicht kauf»
erwerben konnten.

5. Aeußerste Sparsamkeit muß beim Pflanze« der KartoU
beobachtet werden. Wenn eS auch zu anderer Zeit am besten
mittelgroße Knollen(in Hühnereigröße), und zwar»»zerschnitte«
pflanzen, so muffen unter den jetzigen Verhältnissen die Karte
von dieser Größe ebenso wie die größeren Knollen zersch»
werden. Knollen, die erheblich kleiner sind als Hühnereigröße,
unzerfchnitten unter den jetzigen Verhältnissen immer noch
Pflanzen zu verwenden. — Sie müsien aber jedenfalls größer
Haselnüsse sein. Werden diese Grundsätze befolgt, so läßt D
gunsten der gegenwärtigen menschlichen Ernährung eine großes
von Kartoffeln ersparen. Das Zerschneiden der Kartoffeln M.
frühzeitig vor dem Pflanzen erfolgen, daß sich die Schnittfläche'
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r deneij„it »e » vor Fäulnis schützende« Wundkork überziehen kann. An
Teilstück muß sich mindestens ein Aug; befinden. Die trieb-

. lilfrigsten Augen sitzen bekanntlich an der Krane der Kartoffel,
dieser! g. Mit Rücksicht auf das gebotene äußerste Haushalten mit

KP Kartoffelbeständen muß ganz allgemein geprüft werden, ob
v nicht, M Flächen, deren Bestellung mit Spätkartoffeln bisher in Aus«
oder di! chi genommen war, mit Gemüsen zu besetzen, oder mit Mohrrüben
m Auzi, Me Rüben) und dergl. zu besäen sind. Zur Aussaat von Mohr-

_ üben ist jetzt die höchste Zeit. Jedenfalls müssen Setzlinge der
- Geldst^ ir-kfte, Kohlarten, von Speisc-Kohlrüben und dergl. in aus-
. . .. . , -icheader Zahl jederzeit zur Verfügung stehen, selbst auf die Gefahr
stattet ui iB/ daß sie später nicht gebraucht werden. Solche Heranzucht kann,
rbenm l{„a sie nicht bereits anderweit gewährleistet ist. verwaltuuaSfeitia

«ach| tva je für einen Betriebsamtbezirk) erfolgen. Der wiederholt
-rstürt .pfohtene und wegen der hohen dafür festgesetzten Preise besonders

»irigltche Bau von Frühkartoffeln darf dagegen, soweit Saatgut
iderhaiid, finden oder noch zu erlangen ist. unter keiue « Umstände«
^uaeu gchrjnkt werden, denn cs kommt jetzt darauf an. die Kartoffel,
ats W irräte so rasch wie nur irgend möglich zu ergänzen. Frühkartoffeln
Komma, f„dern. woraus ich hier besonders aufmerksam mache, wegen ihrer

krjtn Wachszeit einen recht nahrhaften Boden.
Berförtl M. tztz den3. April 1915.»es All,«s Mrr Minister der öffentliche« Arbeite«.

I . B.: Stieger.
Delbrut An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Abdruck zur Kenntnis und Beachtung.
Westerburg, den 17. April 1915.

Der Vorsitzende des Kreisausschusies
des Kreises Westerburg.
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Die Pferdeschutz-Vereiniguog in Berlin hat folgendes auSge.

..Infolge der Verordnung des BundeSrats, betreffend Streck-
>der Hafervorräte , kann den Pferden in Zukunft nur noch

„- Mangelhafte Ernährung zuteil werden. Folglich müßte auch
-z Belastung der Wagen verringert werden. Leider ist dies teils
«nicht, teils nicht ia ausreichendem Maße der Fall. Lasten, die

1t im richtigen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Zugtiere
>n, sind nun nicht allein die Ursache zu Tiergnälereie« und
Wndlunzen. sondern auch zur Hemmung des Straßenverkehrs

cffartoffl1 tm.9Ctt »öffentliches AergeruiS".
als !l bat daran die Bitte geknüpft, alle Polizeiverwaltungen

[fein sei f/Auweiseu, daß sie mit Strenge auf eine, den veränderten Ver»
)ie in » "»wene«tsprkchende geringere Belastung der Fabrrrnge
meuschlt Bevölkerung halten.
hSltntz Da diese Ausführungen mir beachtenswert erscheine«, ersuche
nz tade ngebenst um geeignete weitere Veranlassung, insbesondere auch
r Küche! tfl) entsprechende Bekanntgabe durch die Presse.
Villen> Wirobabe «, den 29. März 1915.
tzamilitttS°' ®r’ 1 n ' 19' 10’8‘20L  ® rr  Regierungoprastdent.
inaöftnw _ 8,: ^Ycki.
jend bejt Wird hiermit veröffentlicht.
gubereil« Di» Herren Bürgermeister wollen nach Möglichkeit im Sinne
Diese» Ausführungen der Pferdeschutz-Bereinigung auf die Pferdcbe.>älen. r eiuwirken.

h wegen! Westerburg , den 19. April 1915.
20* _ Der Kanvrat.4. 88  -

MW Beschluß.
auf änß«, BezjrkzauSschuß zu Wiesbaden hat in seiner Sitzung
ipeifetoai «vril 1915 auf Grund der §§ 39 und 40 der Jagdord-
ektione, v°« 15. Juli 1907 beschlossen:
strlaß »1«er Schluß der Schonzeit für Rehböcke wird auf den1. Mail «estgesktzt.
m I ' , ' ?°°, ' iner Abänderungd-S auf den 1. Juni festgesetzten ge-
lw-ior) Mchen Anfanges der Schonzeit bei Birk-, Hasel, und
ich bei «asanenhähnen wird abgesehen.
*2 * den 21. April 1915.
>ge„heit _ Der Krzirlraausschnh.

keineü „w* bm Gehöften deS Landwirt? Wilhelm Seel. Wilhelm
)t kauf» l- und de? Jakob Arzbacher. sämtlich von Freiendiez ist

M. ,j,b Klauenseuche amtlich festgestellt worden,
r Karts» «« verseuchte» Gehöften sind als Sperrbezirke erklärt worden,

bestes den 24. April 1915._ Der Landrat.
Kartest S,̂ ? ?^ ende Gemeinden sind immer noch im Rückstände mitKarton v *. «öuj  im mucrusnoe mir

-„ schnill der leeren Zuckersäcke. Auf dringendes Ersuchen
'iaröße, ^ &“n »̂jnche ich nochmals dingend die Säcke sofort fracht-
’ nocö»ßeibu?«trclV 2doS  Hergenroth zurückzusenden. 1.
arößer 2- Wengenroth 20 Stück. 3. Ewighausen
ißt W ^ krs.'i« » Wallmerod7 Stück. 5. Kölbingen3 Stück. 6.
roße Mirod o7« ? *’ 7‘ ^uckheim 1 Stück. 8. Niederahr1 Stück.roße Eilol ,V ^ Ulk. Y. Guckheim1 Stück,
ein ®tß(f- 10- Goldhausen6 Stück
Uftöll Werburg , den 26. April 1915. Der Landrat.

Aussuhrungsbestlmmunze«
^ ^ Eschlagnahme der dentsche» Kchakfchnr 1914/15.

Durch Verfügung des stellvertretenden Königliche» Ge»eral-
komwandos sind die Wollen der deutschen Schafschur 1914/15, d.
h. die seit dem1. Oktober 1914 in Deutschland geschorenen oder
noch zu scherenden Wollmengen beschlagnahmt worden, gleichviel ob
Ire stch noch auf den Schafen oder dei den Schafhaltern oder an
sonstigen Lagerstellcn befinden, ebenso wie das Wollgefälle von
deutschen Schaffellen, das sich beide»dentfchen Gerbereien oder sonst-
igen Lagerstellen befindet.

Die Verwendung der beschlagnahmten Wollbestäude wird wiefolgt geregelt:
, . Di° der Beschlagnahmeverfügung getroffene Bestimmung
betreffs Verbots des Weiterverkaufs wird hierdurch aufgehoben,
^doch darf die Wolle nur für Kriegslieferungen verwendet werden.
Kriegslieferullgen im Sinne dieser Verfügung, also erlaubte
Lieferungen, find ausschließlich Lieferungen, die über eine der
nachstehend aufgeführten Wäschereien geleitet werden:

Bischweiler Carbonisteranstalt und Wollwäscherei, A. (8., vor.
mals ®. Lix, Bischwetler, Kreis Hagenau/Els. ,

Bremer Wollkämmerei, Blumenthal. Peov. Hannover,
Wollwascheroereinigung, Larl Netzu. Co.» BreSIau.
H. Kotz Sohn. Caffel,
Mosbacheru. Cie., Caffel,
Emil Rubensohnu. Co., Caffel-B-ttpnbausen.

Kämmcret DöhktkIH innover, Hannover.Dohren,
Vogtländische CarbonisteranstaltA. ®., GrünILengenfelvi. B..
Kirchhalner WollwäschereiG m. b. H.. K-rchhain (N -L.),
Ostpreußische Dampf-WollwäschereiA. G., KünigSberg/Ostpr..
Leihziger Wollkämmerei, Leipzig,
Bremer Wollwäscherei, Leium/Bremen,
G. A. Weller, LeuterSbach/Kirchbergi. Sa .,
Mylauer Wollkämmerei Georgiu. Co., G. m. b. H. MylauIBogt.landg
Woll-Wäsch-rei und Carbonistranstalt Neuhütte. Geb. Leuk,

N ûhult̂ ^̂ en̂ enfeld,
Deutsche WollentfettungA.G., OberheinSdorilReichenbachi. V..
Roth.nburger Wollwäscherei Carl Heine, Rothenbu.giOder.
Wollivascheikln. Carbonisieranstalt Fr. W Schreiterer, Unter«

^etnSDoi tlS'teicöenbacti. 23.
. Dies- Wäschereien find durch die Heeresverwaltung verpflichtet

worden, die Waschender zugeführten Wollmengeu zu den mit ihnen
vereinbarten Tarifsätzen*) zu bewirke« und für Ueberwachung der
endgültigen Ablieferung und an solche inländische Fabrikanten, die
die Wolle zu H-ereSlieferungen verarbeite», zu sorgen. Die Wäsche-
^ENUntersteben der dauernden Ueberwachung durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums.

Die Eigentümer der Wollen dürfen danach die Wollen ent-
0i>er durch Vermittelung von Händlern an Heeres-

oedarfsfabrikanten̂verkaufen. In elfterem Falle ist der Eigentümer,
im letzteren der Händler verpfl-chtet. die Wolle über die vorstehend
genannten Waichereien an die Heeresbedarfsfabrikanten zur Abltefe»rung zu bringen. 9 1
ca u D " verpflichteten Wäschereien Wollmengen unter 1000 kg
Rohgewicht nicht bearbeiten, dürfen Eigentümer, deren Gesamter-
zengnlS oder der Besitz diese Menge nicht erreicht, sich zu ge.
meinsamer Ablieferung zusammenschließen.
* v £?£Dc abgeschlossenen Verkäufe von Wollmengen an Heere«,
bedarfsfabrikantenkönnen in Kraft bleiben, wenn die Wolle einer
der zugelaffenen Wäschereien zur Wäsche, zur Ueberwachung und
Ablieferung zugefuhrt wird. Von dem Abnehmer der Wolle ist
der Waschlohn vor Ablieferung zu erstatten.

&ere 1Stollen an Fabrikanten verkauft worden stnd,
die sich nicht verpflichten, die Wolle zu Heereslieferungen zu ver¬
wenden, darf Ablieferung nicht erfolgen.

Hüffen sämtliche Bestände der
deutschen Schafschur 1914/15 in daS Eigentum der HeeresbedarfS«fobrikante» ubergegangeo sei«.

^ Jede andere Art von Liefernngea. sowie jede andere Art von
Veräußerungen, insbesondere der Verkauf von Wolle der deutschen
Schafschur 1914,15 auf Märkten oder öffentlichen Versteigerung istverboten.

wird ausdrücklich auf die Bundesratsverfügung vom 22.
12. 1914 betreffs der Höchstpreise hingewiescn.

Zuwiderhandlungen gegen die Beschlagnahmeverfügungoder
gegen die Ausführungsbestimmuagen werden mit Gefängnis bis z»
1 Jahre bestraft, sofern nicht nach allgemeinen Gesetzen höhereStrafen ver wirkt sind.
. „ J2 Ht on5olÜn 1, kg au,f L»wascheneS Produkt gerechnet einschl. Sortic-
rung bis ,u 20 ®/o Unter- und Nebensorten undM. 0.05 Zuschlsg für 1 H
auf N-wafchenes Produkt bei Sortierung über 20 °/° Unter- und Nebenform
Empf̂ ° °s '̂°° ^ °^°blung ohne reden Abzug. Verpackung zu Lasten des

Infolge der im hiesigen Kreise anftretenden Maul» und
Klauenseuche ist der am 29. d. Mts. in Diez stattfindende Rindvieh,
und Schweiuemarkt verboten worden.

Ster , de« 23. April 1915. g «r Kan- rat.



3k  den Gehöften des Srannttveinbresners Wilhelm Müiger
i« ObrrKeisen , deS Landwirts Karl Tielmaon und de» LandwrIS
Wilhelm Roos in Freiendiez ist die Maul , und Klauenseuche amt.
lich festgestellt worden.

Gehöftsperre ist angeordnet.
Atez. den 21. April 1915._ D-» Kaudrat.
Um eine Uebersicht über die Bestände an Kiudviehhaute«

einschließlich der Kalbfelle und des zur Herstellung von Sohlen ge-
eigneten LederS zu erlangen , ist auf Grund der Bekanntmachung
über Vorratserbebungen vom 2 • Februar 1915 — N .G .Bl . S . 54
— für de « 3 « . April 1915 eine U - rratoerhebuug über
Rindviehhäute und gewisse Lederarten uuter genauester Beachtung
der sich aus dem beifolgenden Erhebungsmuster ergebenden einzelnen
Scfichtspunkte angeordnet worden . p _ „ ljt „ _

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die erforderlichen Fest¬
stellungen an diesem Tage zu machen und mir das Ergebnis unter
Benutzung der hierunter abgedruckten Formulare biS zum 4 . Mai -
bestimmt einzusenden oder Fehlanzeige zu erstatten.̂

Als beteiligte Klassen kommen bezüglich der Häute in Betracht
die Metzger , dann etwaige Innungen und HautverwertungSgenoffen - ,
schäften , ferner die HSutehändler . die Gerbereien und alle sonstigen -
Personen , die Rindviebbäute in ihrem Besitze haben . Beim Boden - '
leder kommen in Frage die Gerbereien , Lederhandlungen , Schuhmacher >
und alle sonstigen Personen und Firmen , die Lodenleder in ihrem ;•
Besitz haben . Falls bei Spediteuren oder Lagerhaltern Posten ein - ;
gelagert find , würde « sie von ibaeu auzumelden sein. \

Von den Gerbereien bereit « in Bearbeitung genommene Häute
werden von dieser Erhebung nicht betroffen.

Uo« Keder stud tmtr Bestände an Kobeulrder #«!» •
geben , wenn  der Bestand 100 Kilogramm übersteigt.

Vorräte , die sich am Stichtag auf dem Transport befinden,
sind unverzüglich nach dem Empfang vom Empfänger anzumelden.

Westerburg , den 27. April 1915. Der Kandrat
U- rra1»erheb«« g

über Rindviehhäute (einschließlich der Kalbfelle ) und gewisse
Lederarten.

Von dem zur Meldung Verpflichteten ist anzugeben der
am 30 . April 1915 » - rhanbeve U- rrat von_

14 . Salzhänte«

a) bis 10 kg schwer

Zahl der
zahme« >Wildhäute
Häute und Kipse

b) über 10 bis 30 kg schwer
c) über 30 kg schwer

1B . trockene« (« ub trocken gesalzenen)
Häute«

a) bis 4 kg schwer
d) über 4 bis 6 kg schwer
c) über 6 kg schwer

2 . Kodenteder (Unterleder ) eiufchl. der
Stanzstucke. sofern dir Menge 100
kg übersteigt

a) Sohlleder

Kilogramm

b) Bache - und Brandsohlleder
o) zu Bodenleder verarbeitete Spalte

Bekanntmachung.
Die festgesetzte Gemeindesteuerliste der Stadtgemeinde Wester¬

burg , enthaltend die Steuerpflichtigen mit Einkommen bis zu
900 M ., liegt vom 27 . d . Mts . ab vierzehn Tage lang auf
dem Bürgermeisteramt offen . Gegen die Veranlagung steht dem
Steuerpflichtigen binnen 4 Wochen nach Ablauf der Auslegungs¬
frist die Berufung an die Veranlagungskommission zu.

Westerburg , den 24. April 1915.
Der Magistrat.

6213  _ K - pp - l.

Bekanntmachung
Die Gewerbesteuerrolle des Stadtbezirkes Westerburg für

das Veranlagungsjahr 1915 liegt zur Einsicht der Steuerpflich¬
tigen vom 28 . d . Mts . bis 5. Mai 1915 auf dem Bürgermeister¬
amt öffentlich aus.

Westerburg , den 24. April 1915.
Der Magistrat.

6212 Koppel.

Bekanntmachung.
KeUllMhme der pmmtf.

Laut Bundesratsbeschluß vom 22 . April 1915 ist die G,
eignuug der in Deutschland befindlichen Mengen von %t\
Bruchreis «ud Reisfpeisemrhl angeordnet und der Zent»
Einkaufsgesellschaft m . b . H . in Berlin das Recht auf Erwerb»
der in Frage kommerden Mengen zu den festgesetzten
preisen eingeräumt worden.

Die Lagerhalter werden unter Hinweis auf diesen Brrndl
ratsbeschluß hiermit aufgefordert , die Anzeige der am 26 . Ap
vorhandenen Mengen bis zum 29 . April 1915 der Zent»
Einkaufsgesellschaft in Berlin zu erstatten.

Von der Anzeige sind Mengen ausgenommen , die bei eit#
Verwahrer unter 2 Doppelzentner betragen . » ——

stieße
mark

Anmeldungsformulare können von der Geschäftsstelle d j
Unterzeichneten Handelskammer bezogen werden.

Limburg (Lahn ), den 24 . April 1915.
Die Handelskammer

Holzverstcigerimg.
Donnerstag , den 2S . April 1915 ^ ,

Pilke
in hi

62 kanal
rvestli

— M (
160<
daru

vormittags um 10 Klhr anfaugeud.
werden in dem Gemeindewald Rennerod , Distrikt Kachenßti
Keck . Atsberg und Strütche « öffentlich versteigert:

403 Stück Fichten -Stangen 1 . Klaffe,
348 „ , 2 . „
187 „ „ „ 3 . „
185 „ „ „ n
155 „ , 5 . ,
120 . , 6 . ff

96 Rmtr . Fichten -Scheit - und Knüppelholz,
575 „ „ Reiserhaufen.
Anfang im Distrikt Strütchen.
Uennerod , den 22 . April 1915 . ffi

Der Bürgermeister a

Tomb
Feind
»wisch
an eii

saber
sind,

Avric
toutbe
lichu

Konkursmarenverkauf.
In dem Konkursverfahren der Firma Gebrüder C «0>

hier findet der Verkauf der zur Konkursmafle gehörigen

Wcirenvorrcite
i« dem seitherigen Ladenlokal

zu bedeutend ermäßigten Preis«
statt.

Zum Verkauf kommen iuSbesondere:
Sameustreuer . Garteurecheu , Spate « , Duuggabel » ,
Schaufel «, Zugkette «, Huhkette «, sowie aUe anbei
Kette « . Ferner eine große Partie verziuktr StaUei»
Wannen « ub Topfe . Sämtliche Eisen - und Stahlmi^
Werkzeuge.

Kcrus - und Küchengeräts
Oefe « « ub Gußmaren aller Art.

Ferner einige «eue und gebrauchte Fahrräder.
Montabaur , deo 16. April 1915.

6204 Der Konkursverwalter

Suche sofort ein tüchtige»

Mädchen
für alle Hausarbeit . 6210

Albert Metzger,
Limburg a. K. Hospitalstr. 7.

Eine gröbere Anzahl

Schlosser, Schlosser¬
lehrlinge und sonstige

Arheiter
stellen sofort ein für dauernde und
lohnende Beschäftigung und hohen
Lohn 6203

Gebrüder Achenbach,
WeideuuuKieg.

Ein tüchtiger

HmnttSksrl!
findet dauernde Arbeit bei

W . Müll-
6211 in Korb
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